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Mit der Einführung von Pflegekammern ist eine Vielzahl 
an Erwartungen verbunden. Der Beitrag geht am 
Beispiel von Schweden und Großbritannien der Frage 
nach, was die Ausgestaltung und Administration der 
beruflichen Regulierung durch eine Pflegekammer 
bewirken kann. Betrachtet werden Fragen nach dem 
Schutz vor unsachgemäßer Pflege, Auswirkungen 
auf das Niveau der Ausbildung und auf die 
Tätigkeiten der Pflegekräfte. Auch die Frage nach der 
Interessenvertretung der Pflege wird aufgegriffen.

1. Berufliche Regulierung und 
Aufgaben von Pflegekammern 

Mit dem Jahr 2016 hat im Bundesland 
Rheinland-Pfalz erstmals eine Pflegekam-
mer in Deutschland ihre Arbeit aufgenom-
men. Schleswig-Holstein wird als zweites 
Bundesland folgen. Mit der Einführung 
von Pflegekammern ist eine Vielzahl an 
Erwartungen verbunden. Die Befürworter 
erhoffen sich die Durchsetzung einer Inter-
essenvertretung, eine verbesserte Attrakti-
vität des Berufs sowie eine Beschleunigung 
der Professionalisierung der Pflege. Für die 
Kritiker stellen Pflegekammern ein Relikt 
aus dem 19. Jahrhundert dar. Erzeugt wür-
de allein zusätzliche Bürokratie, welche 
die Pflegekräfte durch „Zwangsbeiträge“ 
auch noch selbst bezahlen sollen.1 Ausge-
tauscht werden diese Argumente seit mehr 
als 30 Jahren, auch Gesetzesvorlagen zur 
Errichtung von Kammern gab es bereits in 
den 90er Jahren (Plantholz 1994, Albrecht 
1996, Seewald 1998, Niehus 2007). 

Pflegekammern sind Bestandteil der 
beruflichen Regulierung. Die Ausübung 
von Berufen im Gesundheitswesen ist 
gesetzlich reguliert. Dies bedeutet, dass 
das Führen der entsprechenden Berufs-

bezeichnung für Ärzte, Pflegekräfte und 
andere Medizinalfachberufe (wie z.B. 
Physiotherapeuten) mit gesetzlich defi-
nierten Bildungsanforderungen verbunden 
ist. Darüber hinaus kann auch die Aus-
übung spezifischer Tätigkeiten mit einem 
Berufstitel verknüpft sein – exemplarisch 
steht hierfür die Ausübung von Heilkunde 
durch approbierte Ärzte. Der Pflegeberuf 
ist also bereits heute gesetzlich reguliert. 
Der Gesetzgeber kann entscheiden, die 
Konkretisierung der Vorgaben und ins-
besondere auch deren Administrierung an 
eine Berufskammer zu übertragen.

In der fachöffentlichen Diskussion um 
Pflegekammern in Deutschland steht die 

1	 Exemplarisch für Befürworter und Gegner 
stehen auf der einen Seite der Deutsche 
Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) 
als auch der Deutsche Pflegerat (DPR) 
als Befürworter von Pflegekammern 
und auf der anderen Seite die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der 
Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste e.V. (bpa) als Gegner. URL: http://
pflegekammer-jetzt.de; [Stand 12.07.2015.] 
Für einen Überblick über die Positionen von 
ver.di siehe URL: https://gesundheit-soziales.
verdi.de/berufe/pflegeberufe/pflegekammer 
[Stand 02.03.2015], für die des bpa siehe 
URL: http://www.bpa.de/fileadmin/user_
upload/MAIN-dateien/pflegekammer/index.
html [Stand 02.03.2015]
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In Deutschland gibt es in Bundeslän-
dern ohne Pflegekammern keine Berufs-
register – d.h., es liegen keine Informati-
onen über die aktuellen Wohnsitze und 
Arbeitgeber der Berufsangehörigen vor. 
Berufsordnungen finden sich in Bremen, 
Hamburg, Sachsen und im Saarland.3 In 
Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein 
wird der Gesetzgeber die Ausarbeitung 
und den Erlass von Berufsordnungen an 
die Pflegekammer delegieren (§ 21 ff. so-
wie §3 (3) HeilBG, § 30 f. PBKG). In den 
Berufsordnungen definiert sind z. B. die 
Gewährleistung der professionellen Berufs-
ausübung, die Wahrung der Würde und 
des Selbstbestimmungsrechts des Patienten 
und die Einhaltung der Schweigepflicht. 
Darüber hinaus werden die Pflegekräfte 
i. d. R. zur Kompetenzerhaltung durch 
Weiterbildung verpflichtet. In Bremen sind 
in diesem Sinne z. B. jährlich mindestens 
20 Zeitstunden nachzuweisen. Die Nach-
weise hierfür können durch das Land ab-
gefragt werden, freiberuflich tätige Kräfte 
müssen diese erbringen (§ 5 (2e) PflBO). 

Da der Bundesgesetzgeber zuständig 
ist für die Regulierung des Zugangs zum 
Beruf, ist er im Umkehrschluss auch zustän-
dig für die Rücknahme der Berufserlaub-
nis. Das Kranken- und Altenpflegegesetz 
konkretisiert in diesem Sinne jedoch nur, 
dass die Erlaubnis zur Führung der Berufs-
bezeichnung zurückzunehmen ist, wenn 
sich eine Person „eines Verhaltens schuldig 
gemacht hat, aus dem sich die Unzuverläs-
sigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt“ 
oder „in gesundheitlicher Hinsicht zur 
Ausübung des Berufs ungeeignet ist“ (§ 2 
KrPflG und § 2 AltPflG). Vorgaben über 
Form, Ausgestaltung oder Fristen solcher 
Verfahren sind nicht formuliert. Zustän-
dig für die Rücknahme ist die Behörde des 
Landes, in dem die Antragstellerin oder der 
Antragsteller seine Prüfung abgelegt hat 
(§20 KrPflG sowie §26 AltPflG). Weder 
Zahl noch Ergebnisse der durchgeführten 
Verfahren sind transparent. 

In Schweden erfolgt die Registrierung 
beim Health and Social Care Inspectorate 
(IVO) und damit bei einer staatlichen Be-
hörde (2 Kap. § 1 Patientsäkerhetslag). Der 
Gesetzgeber hat Berufsstandards für die 

sung zum Beruf. Seitens der Länder – und 
somit der Landespflegekammern – besteht 
diesbezüglich also keine Regelungskompe-
tenz. Allein die Berufsausübung sowie die 
Weiterbildung nach dem Berufszutritt kann 
durch Kammer- und damit Landesgesetze 
geregelt werden.

Der Beitrag geht der Frage nach, durch 
wen eine berufliche Regulierung bes-
ser – d.h. unbürokratischer und fort-
schrittlicher  – erfolgen kann: Durch 
den Gesetzgeber und ihm nachgela-
gerte Behörden oder durch die Berufs-
gruppe selbst. Fokussiert werden sollen  
(1) Fragen nach dem Schutz vor Pflege, 
die nicht den Berufsstandards entspricht, 
(2) Auswirkungen auf den Zugang zum 
Beruf, die Inhalte und das Niveau der 
Ausbildung sowie (3) Auswirkungen auf 
die Tätigkeiten der Pflegekräfte. Darüber 
hinaus wird (4) – die hierzulande geführ-
te Diskussion aufgreifend – aufgezeigt, 
was Pflegekammern im Sinne der Inte-
ressenvertretung der Pflege bewirken. 

Als Referenzländer werden exempla-
risch Schweden und Großbritannien he-
rangezogen: Schweden, da hier die Regu-
lierung der Gesundheits- und Sozialberufe 
sowie auch die der Leistungsanbieter in ein 
und demselben Gesetz – dem Patient Safty 
Act [Patientsäkerhetslag (2010:659)] – zu-
sammengefasst und durch eine (zentrale) 
Behörde administriert wird. In England 
hingegen haben Pflegekammern eine lange 
Tradition. Diese nahmen in den 1920er 
Jahren ihren Anfang und wurden 1979 
zu einer zentralen (d.h. für ganz Großbri-
tannien zuständigen) Pflegekammer – dem 
heutigen Nursing and Midwifery Council 
(NMC) – zusammengefasst (Davies und 
Beach 2000). 

2. Wirkungen unterschiedlicher 
Ausgestaltungen beruflicher 
Regulierung am Beispiel 
Großbritanniens und Schwedens

2.1 Schutz vor Pflege, die nicht 
den Berufsstandards entspricht 

Wie verhält es sich also mit dem Schutz 
der Bevölkerung vor unsachgemäßer 
Pflege? Kann eine Pflegekammer diesbe-
züglich Besseres leisten als staatliche Or-
ganisationsformen? Im Folgenden wird 
beschrieben, ob eine Registrierung in 
einem Berufsregister Voraussetzung zur 
Berufsausübung ist, berufliche Standards 
definiert sind und ob bzw. in welcher 
Form diese überprüft werden. 

Interessenvertretung der Pflege und damit 
einhergehend die Aufwertung des Berufs 
stark im Vordergrund. Damit wird eine 
ansonsten kritisierte Folge von Kammern – 
nämlich die machtvolle Durchsetzung von 
Berufsinteressen  – für Pflegekammern 
zum primären Zweck erhoben (Schwinger 
2016). Blickt man aus Sicht der Wohlfahrt-
sökonomik auf berufliche Regulierung, so 
ist diese vielmehr durch das bestehende 
Marktversagen bei Gesundheitsgütern be-
gründet: Qualität und Preis dieser Gesund-
heitsgüter können durch den Verbraucher 
nur sehr eingeschränkt bewertet werden. 
Damit der Patient nicht durch eine schlech-
te Versorgungsqualität geschädigt wird, 
Leistungserbringer schlechte Qualität zu 
hohen Preisen „verkaufen“ oder nicht ge-
nügend Anbieter mit der nötigen Qualifi-
kation am Markt vorhanden sind, kann der 
Staat regulierend in das System eingreifen 
(Pauly et al. 2012, Schmidt 2012). Ziel der 
beruflichen Regulierung aus gesamtgesell-
schaftlicher Perspektive muss folglich sein, 
die Bevölkerung vor unsachgemäßer Pflege, 
unangemessenen Preisen und einer zu ge-
ringen Anzahl an Anbietern zu schützen. 

Im Wesentlichen bedarf es hierfür der 
Formulierung und Überwachung beruf-
licher Standards, die mit der Erlaubnis 
zur Führung der Berufsbezeichnung ein-
hergehen. Voraussetzung, um eine solche 
Berufsordnung zu überwachen, ist ein Be-
rufsregister, in dem die Berufsangehörigen 
erfasst sind. Ein solches wird i. d. R. mit 
der Errichtung einer Kammer assoziiert. 
Grundsätzlich könnte aber auch der Ge-
setzgeber eine entsprechende Registrie-
rung der Pflegekräfte bei einer Behörde 
implementieren. Um die Bevölkerung vor 
unsachgemäßer Pflege zu schützen, muss 
die berufliche Regulierung darüber hinaus 
aber auch die Ausbildungsinhalte und die 
Zugangswege zur Ausbildung definieren.

Für den deutschen Kontext gilt hierbei: 
Die föderale Ordnung schreibt den Bundes-
ländern die Gesetzgebung zu, es sei denn, 
dem Bundesgesetzgeber sind durch das 
Grundgesetz entsprechende Kompetenzen 
vorbehalten. Dies ist z.B. der Fall für die 
„Zulassung zu ärztlichen und anderen Heil-
berufen“ und damit für den Kranken- wie 
Altenpflegeberuf2 (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 
GG). Der Kompetenzbereich des Bundes 
umfasst jedoch nur die Regulierung der 
Berufsaufnahme (Martini 2014). Kranken-
pflege- und Altenpflegegesetz (bzw. ab 2017 
voraussichtlich das Pflegeberufegesetz) so-
wie die jeweiligen Ausbildungsprüfungsver-
ordnungen formulieren folglich die Zulas-

2	 Siehe hierzu auch die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum neu ge-
schaffenen Altenpflegegesetz im Jahr 2000 
(BVerfGE v. 24.10.2002 I 4410 - 2 BvF 1/01)

3	 Berufsordnung für die staatlich anerkannten 
Pflegeberufe im Lande Bremen, Pflegefach-
kräfte-Berufsordnung (Hamburg), Berufsord-
nung Pflegekräfte (Sachsen) und Berufsord-
nung für Pflegefachkräfte (Saarland).
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sie anfalle – nämlich durch den Arbeit-
geber vor Ort (Stationery Office 2011). 

Die für Großbritannien herausgearbei-
teten Probleme scheinen aber weniger in 
der Administration durch die Kammer 
als vielmehr im Kontext der beruflichen 
Regulierung insgesamt begründet zu sein. 
In Schweden nämlich wird die Umsetzung 
der berufsrechtlichen Sanktionen durch 

eine ähnlich kritische Diskussi-
on begleitet. Auch hier wurden 
Probleme diskutiert, die aus ei-
ner Trennung der allgemeinen 
Aufsicht über das Gesundheits-
wesen und der beruflichen Auf-
sicht resultieren. Bis zur Einfüh-
rung des Patientenschutzgeset-
zes im Jahr 2011 hatte dies zu 
unterschiedlichen Rechtsfolgen 

und Verfahren geführt, je nachdem, wo 
die Beschwerde einging – bei der für die 
Berufe zuständigen Behörde (dem Medical 
Responsibility Board) oder bei der Auf-
sichtsbehörde der Leistungserbringer (dem 
National Board of Health and Welfare) 
(SOU 2008:117). In der Konsequenz hat 
der Gesetzgeber in Schweden die beiden 
Verfahren gesetzlich zusammengefasst. 
Auch in Schweden wurden aber – trotz Re-
formen – defizitäre Managementprozesse, 
ein Rückstau an unbearbeiteten Fällen, 
eine fehlende Transparenz und das feh-
lende Monitoring der Bearbeitungsfälle 
bemängelt (SOU 2012:11). 

Für Deutschland ist festzuhalten, dass 
in Bundesländern ohne Pflegekammer 
weder die Vorgaben noch die Ergebnisse 
berufsrechtlicher Untersuchungen oder 
Sanktionen transparent sind. Für die 
Länder, in denen eine Kammer entstehen 
wird, bleibt zu beobachten, in welchem 
Umfang berufsrechtliche Untersuchun-
gen erfolgen werden. Auch bleibt abzu-
warten, inwiefern sich die Pflegekam-
mern bei Patienten, Angehörigen und 
Arbeitgebern als Ansprechpartner für 
Beschwerden etablieren werden. 

2.2 Zugang zum Beruf, Inhalte und  
Niveau der primärqualifizierenden 
Ausbildung 

In Deutschland kann eine Pflegeausbil-
dung mit einer 10-jährigen Realschul-
bildung bzw. mit einem 10-jährigen 

etwa die Staatsanwaltschaft, können sich 
mit Beschwerden über registrierte Pflege-
kräfte an das NMC wenden. Das NMC 
kann zudem selbst initiativ werden. Die 
Zahl der berufsrechtlichen Anzeigen ist 
in den letzten Jahren stark angestiegen. 
2014/2015 lagen gegen rund 6 von 1000 
registrierten Pflegekräften Anzeigen vor. 
Im Ergebnis wurden in rund 1.350 Fällen – 

also bei rund 0,2 Prozent der berufstätigen 
Pflegekräfte – berufsrechtliche Sanktionen 
erlassen. In einem von drei Fällen mit der 
Konsequenz des Entzugs der Berufsbezeich-
nung „Registered Nurse“ (NMC 2015).

Was kann nun also bezüglich des 
Einflusses von Pflegekammern auf den 
Schutz der Bevölkerung vor unsachgemä-
ßer Pflege geschlussfolgert werden? Die in 
der Literatur formulierte These, wonach 
die Überwachung der beruflichen Tätig-
keit durch die eigenen „Peers“ schlechter 
funktioniert als durch staatliche Behörden 
(Allsop und Saks 2003, Baldwin et al. 
2012, Pauly et al. 2012), kann mit Blick 
auf die hier gewählten Vergleichsländer 
nicht bestätigt werden. Das NMC hat 
nicht nur die strengsten Vorgaben zur Re-
Validierung und damit einhergehend zur 
Kompetenzerhaltung, sondern weist auch 
die höchste Transparenz über das Register 
sowie über die eigenen berufsrechtlichen 
Untersuchungen auf. 

Gleichwohl steht die berufsrechtliche 
Überwachung des NMC immer wieder 
in der Kritik. Dies betraf zum einen den 
Re-Validierungsprozess – es hatte lange 
Jahre keine Überprüfungen der Anga-
ben der Pflegekräfte stattgefunden – und 
zum anderen die ineffiziente, zeitlich stark 
verzögerte Bearbeitung berufsrechtlicher 
Anschuldigungen (DH 2006b, CHRE 
2008, House of Commons Health Com-
mittee 2011, CHRE 2012). Weitere Kritik 
resultiert aus der Tatsache, dass die Ak-
tivitäten des NMC zum Teil überlappen 
mit denen anderer Berufskörperschaften 
als auch mit solchen der Arbeitgeber (Law 
Commission 2012). Es wurde u.a. ange-
regt, die Qualität der beruflichen Leistung 
zukünftig vermehrt dort zu bewerten, wo 

Gesundheitsberufe verankert. Die Berufe 
sind u. a. verpflichtet, ihre Handlungen am 
Stand des Wissens auszurichten, die Pati-
enten in den Behandlungsprozess mit ein-
zubeziehen und Behandlungsfehler, kriti-
sche Ereignisse oder andere Gegebenheiten, 
die die Patientensicherheit gefährden, zu 
melden (6 Kap. Patientsäkerhetslag). Eine 
Weiterbildungspflicht, d. h. eine Pflicht 
zur Kompetenzerhaltung, ist jedoch nicht 
vorgesehen. 

Die berufsrechtliche Überwachung liegt 
ebenso in der Verantwortung des IVO. 
Die Behörde kann eigenständig oder bei 
Beschwerden von Patienten, Angehöri-
gen oder Dritten tätig werden. Auch die 
Leistungserbringer sind nach dem Gesetz 
verpflichtet, patientengefährdendes Fehl-
verhalten des durch sie eingesetzten Per-
sonals beim IVO zu melden (7 Kap. § 29 
und § 30 Patientsäkerhetslag). 2013 war 
14 von den rund 120.000 berufstätigen 
Pflegekräften in Schweden die Zulassung 
entzogen worden (HSAN 2014, Statistik 
om hälso- och sjukvårdspersonal 2012).

In Großbritannien führt die Pflege-
kammer – das NMC – das zentrale Berufs-
register. Öffentlichkeit und Arbeitgeber 
können direkt auf der Internetseite des 
NMC im Register nach Personennamen 
suchen und sich anzeigen lassen, ob es 
sich bei dieser Person um eine registrier-
te Pflegekraft handelt und welche Qua-
lifikationen sie aufweist. Anders als in 
Deutschland und Schweden müssen die 
Pflegekräfte in Großbritannien ihre Re-
gistrierung alle drei Jahre erneuern. Dieser 
Prozess wird „Re-Validierung“ genannt. 
Neben einer Mindeststundenzahl prakti-
scher Tätigkeit als Registered Nurse sind 
Weiterbildungsnachweise zu erbringen 
(35 Stunden so genanntes Continuing 
Professional Development), welche aber 
auch in Form eines Selbststudiums erfol-
gen können.4 Seit April 2016 muss darü-
ber hinaus ein praxisbezogenes Feedback 
(Practice-related Feedback) von Patien-
ten, Angehörigen oder auch Kollegen in 
den Re-Validierungsprozess eingebracht 
werden. Zudem bedarf es eines externen 
„Confirmers“ – möglichst der Führungs-
kraft – zur Bestätigung der Angaben.5 

Das NMC formuliert auch die beruf-
lichen Standards in Form des code of 
conduct. Festgelegt sind ethische Verhal-
tensanforderungen gegenüber Patienten 
und Angehörigen sowie die Pflicht, wis-
sensfundiert und professionell zu handeln. 
Patienten, Angehörige, Kollegen und Ar-
beitgeber, aber auch (andere) Behörden, 

4	 URL: http://revalidation.nmc.org.uk/ 
[Stand 05.01.2016]

5	 URL: http://revalidation.nmc.org.uk/ 
[Stand 05.01.2016]

Die Probleme in Großbritannien 
scheinen weniger durch die 
Kammer als durch berufliche 
Regulierungen insgesamt 
begründet zu sein.
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ren und von „Störtermen“ wie z.B. der 
Qualität des Arbeitsumfelds zu befreien. 
Auch in Großbritannien ist seit Beginn des 
Akademisierungsprozesses die Diskussion 
um die praktischen klinischen Fähigkei-
ten der Absolventen nicht abgebrochen, 
wobei keine Evidenz dafür gefunden wer-
den konnte, dass akademisch ausgebildete 
Pflegekräfte in der Praxis weniger Kom-
petenzen haben (Elkan 1995, Bradshaw 
und Merriman 2007, Lauder et al. 2008). 

2.3 Tätigkeitsprofile von  
Pflegekräften

Auch die ausgeübten Tätigkeiten einer Be-
rufsgruppe können durch die berufliche 
Regulierung der eigenen oder – dies trifft 
es für den deutschen Kontext wohl eher – 
einer anderen Berufsgruppe beeinflusst 
sein. Für Deutschland muss hierzu erläu-
tert werden, dass das Heilpraktikergesetz 
(HeilprG) ärztliche Vorbehaltstätigkeiten 
umfassend normiert: Die Ausübung von 
Heilkunde ist demnach jede „berufs- oder 
gewerbemäßig vorgenommene Tätigkeit 
zur Feststellung, Heilung oder Linderung 
von Krankheiten, Leiden oder Körper-
schäden bei Menschen“ und nur appro-
bierten Ärzten erlaubt bzw. Personen, die 
eine Heilpraktikererlaubnis besitzen. Ei-
nige den Ärzten vorbehaltene Tätigkeiten 
können im Einzelfall oder auch regelmä-
ßig an Kranken- bzw. Altenpflegekräfte 
delegiert werden. Tätigkeiten wie z.B. die 
Anamnese, Untersuchung von Patienten 
einschließlich invasiver Diagnostik, die 
Diagnosestellung sowie die Aufklärung 
und Beratung von Patienten wird seitens 
der Ärzteschaft aber grundlegend als nicht 
delegierbar gesehen (BÄK und KBV 2008). 

Diese Arztzentrierung wird seit lan-
gem kritisch diskutiert (SVR Gesundheit 
2007). Trotz Einführung einer entspre-
chenden Modellklausel im Jahr 2008 
(§ 63 (3c) SGB V) wird die sogenannte 
„selbständige Ausübung von Heilkunde“ 
auch heute faktisch nicht erprobt. Theo-
retisch hätten Pflegekräfte im Rahmen 
solcher Modellprojekte die Möglichkeit, 
bei den Indikationen Diabetes mellitus 
Typ I und II, chronische Wunden, Hyper-
tonie und Demenz u.a. ein eigenständiges 
Assessment sowie die Planung und Um-

schaftlichen Diskurs beeinflusst, vorange-
trieben wurde diese jedoch primär durch 
das Ziel der Regierung, die schwedischen 
Studienabschlüsse den Bologna-Vorgaben 
entsprechend zu gestalten (Raholm et al. 
2010, Öhlén et al. 2011).

In Großbritannien hat das NMC er-
heblichen Handlungsspielraum bei der 
Ausgestaltung der Zugangsvorausset-
zungen, des Niveaus und der Inhalte der 
Pflegeausbildung (Nursing and Midwi-
fery Order 2001 – Part IV).7 Bereits die 
Entstehung der Vorläufer-Organisation 
des NMC Anfang der 80er Jahre stand 
im Zusammenhang mit einer umfas-
senden Ausbildungsreform. Angestrebt 
wurde eine einheitliche dreijährige Aus-
bildung für alle registrierten Pflegekräf-
te, eine Anhebung des Theorieanteils so-
wie eine Verankerung der Ausbildung 
an Fachhochschulen und Universitäten 
(Davies und Beach 2000). Voraussetzung 
für eine erstqualifizierende Ausbildung 
war bereits damals eine abgeschlossene 
12-jährige Schulbildung. Die Transfor-
mation der pflegerischen Ausbildung in 
ein vollgraduiertes Studium fand 2013 
seinen Abschluss. Seither ist die erst-
qualifizierende Ausbildung nur noch 
im Rahmen eines dreijährigen Bachelor-
Studiums (was einem EQR-Niveau von 6 
entspricht) möglich (NMC 2010).

Der Blick in die beiden exemplarischen 
Vergleichsländer verdeutlicht, dass die 
Existenz einer Kammer nicht maßgeblich 
ist für das akademische Niveau der Aus-
bildung. Schweden und Großbritannien 
unterscheiden sich in diesem Sinne nicht. 
Der in Deutschland eingeschlagene Sonder-
weg wird also nicht allein in der fehlenden 
beruflichen Selbstverwaltung begründet 
sein können. Zu untersuchen wären hier 
weitere Einflussvariabeln wie z. B. die his-
torische Entwicklung des Berufsbildes, des 
Bildungssystems sowie Aktivitäten anderer 
relevanter Akteure wie z.B. der Gewerk-
schaften.

Die Akademisierung ist dabei natürlich 
kein Selbstzweck. Sie steht – zumindest 
in der Theorie – für eine verbesserte At-
traktivität des Berufs und eine qualitativ 
hochwertige Versorgung. Beide Zusam-
menhänge sind wissenschaftlich jedoch 
nur schwach belegt (Spilsbury et al. 2011, 
Darmann-Fink 2012, Blegen et al. 2013, 
Kälble und Pundt 2016). Anzumerken ist 
dabei, dass es methodisch anspruchsvoll 
ist, die Wirkung der aus der Pflegeaus-
bildung resultierenden Kompetenzen auf 
patientenbezogene Zielgrößen zu isolie-

erweiterten Hauptschulabschluss in 
Kombination mit einer definierten er-
gänzenden Berufsqualifikation begonnen 
werden (§5 KrPflG sowie §6 AltPflG). 
Eine rechtliche Grundlage für primär-
qualifizierende Studiengänge wird der 
Gesetzgeber in Deutschland (voraussicht-
lich) erst mit dem neuen Pflegeberufege-
setz schaffen. Zwar entwickeln sich seit 
rund 10 Jahren mehr und mehr Studien-
gänge, die den gleichzeitigen Erwerb der 
Berufsbezeichnung ermöglichen, dabei 
handelt es sich genau genommen aber 
um duale Studiengänge, welche aufgrund 
der Verzahnung des Studiums mit einer 
Ausbildung gleichzeitig zur Erlangung 
der Berufsbezeichnung führen oder aber 
um Studienangebote, die im Rahmen von 
Modellklauseln entstanden sind (Dangel 
und Korporal 2014, Kälble und Pundt 
2016). Hervorzuheben ist, dass die Aka-
demisierung der Pflege in Deutschland ei-
nen sehr spezifischen Verlauf genommen 
hat. Da die ersten Studiengänge in den 
Bereichen Pflegepädagogik und Pflege-
management angesiedelt waren und sich 
als Weiterbildung an bereits ausgebildete 
Pflegekräfte richteten, wird auch von 
einer Teilakademisierung gesprochen. 
Dies wirkt auch dahingehend nach, dass 
sich im gesellschaftlichen Bild die Vor-
stellung, dass auch die Pflege am „Bett“ 
einer Verwissenschaftlichung bedarf, bis 
heute nicht durchsetzen konnte (Bollin-
ger und Grewe 2002, Schaeffer 2011). 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 
dass in Deutschland nur jeder 30. Ab-
schluss im Pflegebereich ein akademi-
scher ist (Wissenschaftsrat 2012). Das 
Ausbildungsniveau der Pflegekräfte in 
Deutschland ist damit heute auf einem 
EQR-Niveau von 46 zu verorten.

In Schweden – dem Vergleichsland ohne 
berufliche Selbstverwaltung – wurde die 
Ausbildung bereits Anfang der 80er Jah-
re an universitäre Fachschulen verlagert 
(Kapborg 1998). Hiernach folgten mit dem 
Beitritt Schwedens zur EU und der damit 
einhergehenden Umsetzung des Bologna-
Prozesses weitere Anpassungen (Öhlén et 
al. 2011). In Schweden ist eine 12-jährige 
Schulbildung Voraussetzung zum Einstieg 
in die Pflegeausbildung, seit 2007 ist die-
se zudem als vollgradierter Studiengang 
(EQR-Niveau 6) konzipiert (Ministry of 
Education 2005). Die Hochschulen haben 
bei der Ausgestaltung des Curriculums 
Handlungsspielraum (Öhlén et al. 2011). 
Die Entwicklungen waren zwar auch durch 
den berufspolitischen und pflegewissen-

6	 Siehe die Klassifizierung der Berufe nach 
dem Deutschen Qualifikationsrahmen für 
lebenslanges Lernen unter URL: www.dqr.de.

7	  Für eine Übersicht der ausbildungsbezoge-
nen Vorgaben siehe URL: http://www.nmc.
org.uk/standards/additional-standards/
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2.4 Interessenvertretung

Dies leitet über zur Interessenvertre-
tung durch Pflegekammern. Auch wenn 
diese Frage aus Sicht der Autorin im 
deutschen Diskurs überbewertet ist (vgl. 
Schwinger 2016), so ist die institutiona-
lisierte Einbindung der Berufsgruppe in 
Gesetzgebungsprozesse natürlich eine 
legitime Aufgabe von Pflegekammern 
(Martini 2014). In Deutschland hätten 
bzw. haben die jeweiligen Landesregie-
rungen mit den Pflegekammern einen 
demokratisch legitimierten Ansprech-
partner auf Landesebene. Zu bedenken 
ist jedoch, dass die Gesundheitspolitik 
in Deutschland fast ausschließlich Bun-
despolitik ist. Das Gesundheits- und 
Pflegesystem wird durch das SGB V und 
das SGB XI und damit durch Bundes-
gesetze bestimmt. Abzuwarten bleibt 
insofern, ob die Landespflegekammern, 
um einen relevanten Einfluss entfalten 
zu können, ihre Interessen auf Bundes-
ebene harmonisieren bzw. analog der 
Bundesärztekammer (im Sinne einer 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaft) zu 
institutionalisieren vermögen. 

In Schweden ist die Interessenvertre-
tung der Pflege (durch Berufsverbände 
und andere Akteure) von der durch das 
staatliche IVO administrierten berufli-

von Arzneimittel, welches einer Reihe 
von Medizinalfachberufen, wie Apothe-
kern, Physiotherapeuten und eben auch 
Pflegekräften, möglich ist. Pflegekräfte 
müssen hierfür einen durch das NMC 
akkreditierten Kurs durchlaufen haben 
und im Register entsprechend geführt 
sein (NMC 2006). Relevanter Treiber 
der Ausweitung des pflegerischen Kom-
petenzspektrums war aber weniger das 
NMC als vielmehr die Gewerkschaft 
Royal College of Nursing wie auch der 
Gesetzgeber selbst. Der Motivation des 
Gesetzgebers entstammte ähnlich wie in 
Schweden aus der Notwendigkeit her-
aus, die Arbeitszeiten von Stationsärzten 
sowie die Wartezeiten der Patienten zu 
reduzieren (Daly und Carnwell 2003, 
Hinchliff und Rogers 2008, RCN 2012).

Anzumerken ist, dass die hier erfolgte 
Beschreibung lediglich die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen des pflegerischen 
Handelns aufzeigt. Um zu beschreiben, 
welche konkreten Tätigkeiten, in welchem 
Umfang, mit welchem Grad von Eigen-

verantwortlichkeit tatsächlich 
geleistet werden, bedarf es 
länderübergreifender Berufs-
feldanalysen, die Qualität und 
Quantität von Pflegetätigkeit 
vergleichend erfassen. Diesen 
Weg hat die Studie „Bestands-
aufnahme der Ausbildung in 
den Gesundheitsfachberufen 

im europäischen Vergleich“ im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) eingeschlagen. 
Schweden war jedoch nicht Bestand-
teil der Studie, und für Großbritanni-
en war die befragte Stichprobe gering 
und auf Leitungsfunktionen beschränkt  
(Lehmann et al. 2014 ). 

Trotzt der aufgezeigten Limitation ist 
wohl die Schlussfolgerung zutreffend, 
dass Deutschland bei der Ausweitung 
pflegerischer Rollen weit hinter den hier 
gewählten Vergleichsländern Großbri-
tannien und Schweden mit und ohne 
Kammer zurückbleibt. In Großbritan-
nien, dem Land mit Berufskammer, ist 
das Aufgabenfeld von Pflegekräften am 
weitesten gefasst. Die Entwicklung ist 
aber primär auf den britischen Gesetz-
geber selbst zurückzuführen. Damit ist 
aber auch die Frage zu stellen, ob es in 
Deutschland nicht eher am politischen 
Veränderungswillen mangelt, den weit 
ausformulierten Arztvorbehalt zurück-
zunehmen und vor allem, worin dies 
begründet ist. 

setzung eines Therapieplans vorzuneh-
men. Im Rahmen der Modellvorhaben 
können die Pflegekräfte dort definierte 
Medizinprodukte, Hilfsmittel sowie die 
in der Richtlinie aufgeführten Heilmittel 
verordnen. Eine Verordnung von Arz-
neimitteln ist nicht vorgesehen. Voraus-
setzung ist jedoch immer eine Diagnose 
und Indikationsstellung eines Arztes.8 

In Schweden findet sich keine dem 
deutschen Arztvorbehalt vergleichbare 
negative Abgrenzung ärztlicher Tätig-
keiten. Im Gegenteil, der Patitent Safty 
Act formuliert vorbehaltliche Tätigkeiten 
für alle regulierten Gesundheitsberufe 
gleichermaßen. Einzige Ausnahme ist 
das Verordnen von Arzneimitteln:9 Vor 
dem Hintergrund von Versorgungseng-
pässen ermöglicht der Gesetzgeber seit 
Mitte der 90er Jahre auch Pflegekräf-
ten das Verordnen von Arzneimitteln 
(Wilhelmsson et al. 2001, Kroezen et 
al. 2011). Beschränkt ist dies jedoch 
auf Gemeindeschwestern und andere 
in der ambulanten Langzeitpflege täti-

ge Pflegekräfte, die eine entsprechende 
Weiterbildung und Registrierung auf-
weisen. Ferner sind auch die zu verord-
nenden Wirkstoffe beschränkt. Die me-
dizinische Gesamtverantwortung und 
Aufsichtspflicht verbleibt zudem beim 
behandelnden Arzt (Wilhelmsson und 
Foldevi 2003, Anell et al. 2012). 

In Großbritannien reicht der im Kon-
text von Advanced Nursing Practice10 
konsentierte Tätigkeitsrahmen von 
Pflegekräften weit in das ärztliche Auf-
gabenspektrum hinein. Dies umfasst 
z. B. das Anordnen und Befunden von 
Untersuchungen (wie Labor, Röntgen 
etc.), die Beantragung von Konsilen oder 
die Planung der Patientenversorgung 
inklusive des Entlassens von Patienten 
(Stationery Office 2000, DH 2010). Die-
se Tätigkeiten sind aber nicht weiter 
durch vorbehaltliche Tätigkeiten oder 
Berufstitel reguliert. Dies ist möglich, da 
diese – anders als in Deutschland – nicht 
an die ärztliche Approbation gebunden 
sind.11 Reguliert in diesem Sinne ist in 
Großbritannien allein das Verordnen 

8	 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesau-
schusses über die Festlegung ärztlicher 
Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsan-
gehörige der Alten- und Krankenpflege zur 
selbständigen Ausübung von Heilkunde im 
Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 
Abs. 3c SGB V

9	 Siehe Socialstyrelsens föreskrifter om kompe-
tenskrav för sjuksköterskor vid förskri-vning av 
läkemedel (SOSFS 2001:16) und alle weiteren 
Ändringsförfattning inkl. SOSFS 2011:1.

10	Unter Advanced Nursing wird eine Vielzahl 
pflegerischer Aufgaben, Verantwortlich-
keiten und Tätigkeiten gefasst, die über 
das historische Verständnis von Pflege 
hinausgehen. Wichtig für ein Verständnis 
von Advanced Nursing ist, dass es sich bei 
der Erweiterung der pflegerischen Rollen 
nicht immer allein um die Übernahme 
von heilkundlichen Tätigkeiten handeln 
muss. Vielmehr geht es auch um erweiter-
te Rollen, bei denen z. B. im Bereich von 
Case- und Care-Management oder auch im 
Kontext der Primärversorgung völlig neue 
Aufgabenfelder für Pflegekräfte erschlossen 
wurden (Hinchliff und Rogers 2008, Ham-
ric et al. 2009, Delamaire und Lafortune 
2010, DBfK 2011): 

11	Die vorbehaltlichen Tätigkeiten eines 
approbierten (und registrierten) Mediziners 
beschränken sich nach dem Medical Act 
insbesondere auf die Erlaubnis, Gebühren 
für ärztliche Dienstleistungen zu erhe-
ben, Abtreibungen vorzunehmen sowie 
Arbeitsunfähigkeits- oder Sterbeurkunden 
auszufüllen (Medical Act 1983 (Part VI – 
Privileges of Registered Practitioners).

Deutschland bleibt bei der 
Ausweitung pflegerischer Rollen 
weit hinter Großbritannien und 
Schweden zurück.
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Durch den Blick in die Vergleichslän-
der werden die zentralen Problempunkte 
einer effektiven beruflichen Regulierung 
deutlich. Dies sind Fragen nach den Ver-
waltungsstrukturen und einem profes-
sionellem Management mit dem Ziel 
effizienter Prozesse und damit kurzer 
Bearbeitungszeiten bei den berufsrecht-
lichen Untersuchungen. Ferner wird 
die fehlende Verzahnung mit anderen 
Berufskammern (insbesondere mit der 
der Ärzte), aber auch mit der (oder den) 
Aufsicht(en) der Leistungserbringer kri-
tisch beleuchtet. Thematisiert wird fer-
ner, inwiefern die Definition vorbehalt-

licher Tätigkeiten oder – damit 
einhergehend  – geschützter 
Berufsbezeichnungen im Be-
reich des Advanced Nursing 
aus Sicht der Gesellschaft ei-
nen Mehrwert bedeutet oder 
ob dies nicht vielmehr die Ent-
wicklung und Ausdifferenzie-
rung der Berufsbilder hemmt. 

Bei allen Fragestellungen wird immer 
auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis in 
den Blick genommen. 

In der Gesamtschau ist festzuhalten: 
Es geht weniger um die Frage, ob beruf-
liche Regulierung durch eine Kammer 
administriert wird, als darum sicher-
zustellen, dass sie ihren Zweck erfüllt: 
nämlich Patienten, Pflegebedürftige und 
Angehörige vor unsachgemäßer Pfle-
ge zu schützen. Der Blick in die bei-
den Vergleichsländern Schweden und 
Großbritannien hat gezeigt, dass Bestre-
bungen, die berufliche Regulierung in 
diesem Sinne zu gestalten, unabhängig 
davon sein können, ob diese durch eine 
Kammer administriert wird oder nicht. 
Damit handelt es sich also letztlich we-
niger um ein „Kammer- Spezifikum“ als 
vielmehr um ein „Länder-Spezifikum“, 
dass berufliche Regulierung einmal 
Fortschritt und einmal neue Bürokratie 
bedeuten kann.� n

3. Fazit

Der Beitrag hat sich der Frage zugewandt, 
durch wen eine berufliche Regulierung 
besser erfolgen kann: durch den Gesetz-
geber und ihm nachgelagerte Behörden 
oder durch die Berufsgruppe selbst. Die 
Problematik wurde beleuchtet mit Blick 
auf die beiden exemplarischen Referenz-
länder Schweden und Großbritannien. 

Bezüglich der Frage nach dem Schutz 
vor Pflege, die nicht den Berufsstan-
dards entspricht, konnte herausgear-
beitet werden, dass das NMC mit der 
Re-Validierung hohe Anforderungen 

an die Berufsmitglieder stellt. Die hohe 
Quote an berufsrechtlichen Untersu-
chungen zeigt zudem, dass das NMC 
die Überwachung der Berufsordnung 
ernst nimmt. Gleichwohl war und ist 
das NMC erheblicher Kritik ausgesetzt. 
Daraus lässt sich – dies hat der Blick 
auf die ähnlich gelagerten Probleme in 
Schweden gezeigt – aber nicht schluss-
folgern, dass eine behördlich administ-
rierte Überwachung der Berufsordnung 
zwangsläufig besser funktionieren muss. 
Ferner wurde ausgeführt, dass die Exis-
tenz einer Kammer nicht maßgeblich ist 
für das akademische Niveau der Aus-
bildung. Schweden und Großbritanni-
en unterscheiden sich in diesem Sinne 
nicht. Der in Deutschland eingeschlagene 
Sonderweg wird also nicht allein in der 
fehlenden beruflichen Selbstverwaltung 
begründet sein können. Auch bezüglich 
der Tätigkeiten von Pflegekräften wird 
deutlich, dass Deutschland bei der Aus-
weitung pflegerischer Rollen weit hinter 
den hier gewählten Vergleichsländern 
Großbritannien und Schweden zurück-
bleibt. In Großbritannien, dem Land mit 
Berufskammer, ist das Aufgabenfeld von 
Pflegekräften am weitesten gefasst. Als 
Treiber dieser Entwicklung ist aber pri-
mär der Gesetzgeber selbst – nicht das 
NMC – zu sehen. Deutlich wurde zudem, 
dass eine Interessenvertretung seitens 
des NMC in Großbritannien durch den 
Gesetzgeber nicht intendiert ist.

chen Regulierung getrennt. Blickt man 
in das Vergleichsland Großbritannien, so 
wird deutlich, dass das NMC bei berufs-
rechtlichen Belangen mit den relevanten 
Institutionen wie z.B. den Leistungser-
bringern, dem Bildungswesen oder den 
übrigen Berufskammern zusammen-
arbeitet und bei Anhörungen des Ge-
setzgebers einbezogen ist. Zu aktuellen 
Diskussionen um die Gesundheitspolitik 
des Landes finden sich aber keine Stel-
lungnahmen des NMC.12 

Hervorzuheben ist ferner, dass sich 
die berufliche Selbstverwaltung in Groß-
britannien – dies betrifft die der Pflege 
wie die der Ärzte gleichermaßen – inner-
halb der letzten Jahrzehnte stark gewan-
delt hat. Durch mehrere Medienskanda-
le um Missstände in der ärztlichen wie 
der pflegerischen Versorgung hat das 
Thema „berufliche Selbstverwaltung“ 
seit Mitte der 90er Jahre die politische 
Agenda, aber auch das mediale Rampen-
licht erreicht (Davies und Beach 2000, 
Davies 2003, Davies 2007). In diesem 
Zusammenhang hat der Gesetzgeber im 
Laufe der Jahre zahlreiche Anhörun-
gen, Untersuchungen sowie auch Re-
formen initiiert. Leitschnur aller Ana-
lysen und Reformen war die Frage, wie 
die Allgemeinheit vor schlechter Pflege 
bzw. schlechter ärztlicher Versorgung 
geschützt werden kann (J M Consul-
ting 1996, J M Consulting 1998, DH 
2006b, DH 2006a, Stationery Office 
2007, CHRE 2008, Stationery Office 
2011, CHRE 2012, Law Commission 
2012, Mid Staffordshire Foundation 
Trust Public Inquiry 2013). Die Forcie-
rung einer Interessenvertretung durch 
Berufskammern spielt in der britischen 
Diskussion keine Rolle. Im Gegenteil: 
Das „Selbst“ in der Selbstverwaltung 
wurde gerade deshalb eingeschränkt, 
da davon ausgegangen wurde, dass die 
beruflichen Interessen einer effizienten 
Ausgestaltung und Administrierung der 
beruflichen Regulierung im Wege stehen 
(Davies und Beach 2000, Davies 2007). 
Exemplarisch hierfür steht, dass dem 
NMC-Kammervorstand auch Laienmit-
glieder (d.h. Personen, die nicht der Be-
rufsgruppe entstammen) angehören und 
dass dieser seit 2008 nicht mehr durch 
Wahlen der Berufsangehörigen, sondern 
durch einen staatlichen Ausschuss (das 
Privy Coucil) benannt werden (J M Con-
sulting 1998, Nursing and Midwifery 
Council (Constitution) (Amendment) 
Order 2012). 

12	URL: http://www.nmc.org.uk/about-us/
who-we-work-with/ oder auch die NMC-
Jahresberichte unter URL: http://www.nmc.
org.uk/about-us/reports-and-accounts/ oder 
URL: http://www.nmc.org.uk/about-us/
policy/position-statements/ 

Die Existenz einer Kammer 
ist nicht maßgeblich für das 
akademische Niveau der 
Ausbildung.
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